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Verbände und Verwaltung

Philipp Küchler & Jan Kraus

Auf Wunsch des Forstamts wurden rela-
tiv enge Abgrenzungen um die vermoor-
ten Bereiche gewählt, da gerade in den 
Tälern oft naturschutzfachlich wenig 
wertvolle Waldbereiche angrenzten, die 
Wirtschaftswald bleiben sollten (Abb. 1). 
Im Burgwald ergab sich das Problem, 
rechtssichere Grenzen für die Verord-
nungen zu finden, denn nur wenige Lie-
genschaftsgrenzen und Forstabteilungen 
entsprachen den geplanten Schutzberei-
chen. Als Lösung musste in einigen Be-
reichen eine Abgrenzung über Koordina-
tenangaben angewandt werden, die in 
den NSG-Verordnungskarten als „GPS-
Punkte“ mit Hoch- und Rechtswert auf-
geführt sind.

Flächenbilanz

Die Erweiterung erfolgte gebietsweise 
von 2019 bis 2024, wobei zuletzt das neu 
geschaffene Naturschutzgebiet Lippers-
bachtal am 30. Januar 2024 rechtskräftig 
wurde. Da zwei Naturschutzgebiete zu 
einem verbunden wurden, bleibt die An-
zahl der Naturschutzgebiete dennoch 
gleich. Insgesamt ergibt sich ein Flächen-

Einleitung

Im Bereich des Burgwalds, im Regierungs-
bezirk Gießen, wurden in den Jahren 
2019 bis 2024 sieben bereits bestehende 
Naturschutzgebiete deutlich erweitert 
sowie ein neues Naturschutzgebiet aus-
gewiesen. Schutzzweck ist dabei in allen 
Fällen, einen räumlich zusammenhän-
genden Schutz der Moor- und Anmoor-
bereiche mit ihren Moorstrukturen und 
den jeweiligen charakteristischen Pflan-
zen- und Tierarten zu gewährleisten.
Die Ausweitung der Naturschutzgebiete 
war notwendig geworden, da die Alt-Na-
turschutzgebiete nur Teile der vermoor-
ten Täler umfassten. Somit lagen viele 
biotop- und artenschutzrelevante Moor-
flächen außerhalb. Auch erschwerte diese 
Zerteilung die für Wiedervernässungen 
notwendige Maßnahmenplanung im zu-
sammenhängenden Moorkörper.

Vorgeschichte

In den 1980er Jahren wurden die Natur-
schutzgebiete in den verwinkelten Tälern 
im Burgwald nach dem seinerzeitigen 

Kenntnisstand ausgewiesen. Die Idee da-
bei war auch, damit einen Biotopver-
bund der Feuchtflächen zu schaffen. Die 
Naturschutzgebiete umfassten die da-
mals bekannten offenen Moorflächen, 
während mit Fichten aufgeforstete Moo-
re häufig außen vor blieben. Daher hat 
Helmut Jesberg von der Aktionsgemein-
schaft Rettet den Burgwald e. V. bereits 
vor über zehn Jahren eine Arbeitskarte 
entworfen, um die Abgrenzung der Na-
turschutzgebiete zu verbessern (Akti-
onsgemeinschaft „Rettet den Burg-
wald“ e. V., o. J.).
2016 und 2017 erfolgten flächige Moor-
kartierungen im Auftrag der Nordwest-
deutschen Forstlichen Versuchsanstalt 
und des Forstamtes Burgwald, die die 
genaue Moorverbreitung für die Wieder-
vernässung bodenkundlich dokumen-
tierten. 2018 wurde dann von der Akti-
onsgemeinschaft „Rettet den Burgwald“ 
e.  V. die Erweiterung der Naturschutz-
gebiete beantragt und in einem Gutach-
ten die Vorschläge fachlich und bezüg-
lich der Abgrenzung genauer ausgearbei-
tet. Die vorgeschlagenen Erweiterungen 
waren mit dem Forstamt Burgwald ab-
gesprochen.

Erweiterung der Naturschutzgebiete im Burgwald  
zum Erhalt der Moore erfolgt

NSG Name Fläche neu * Fläche alt ** Erweiterung Erstausweisung

Lippersbachtal 22,7 ha – – 2024

Christenberg 25,8 ha 23,7 ha 2021 1978

Christenberger Talgrund 116,6 ha 70,0 ha 2021 1987

Diebskeller und Nebeler Hintersprung 48,7 ha 39,5 ha  
(Summe der zwei NSG 

22,6 + 16,9 ha)

2021 1987

Franzosenwiesen / Rotes Wasser 202,9 ha 111,9 ha 2021 1987

Langer Grund bei Schönstadt 49,6 ha 23,6 ha 2021 1987

Krämersgrund / Konventswiesen 12,6 ha 11,0 ha 2019 1988

Summe 478,9 ha 279,7 ha + 199,2 ha

*) Quelle: Neue Naturschutzgebiets-Verordnungen abgerufen im Natureg Viewer Juni 2024
**) Quelle: Nitsche & Nitsche 2009

Tab. 1: Flächenbilanz der Naturschutzgebiete im Zentrum des Burgwalds (Bereich RP Gießen)
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zuwachs von 200 Hektar: Von bisher 
280 Hektar in sieben Naturschutzgebie-
ten im Zentrum des Burgwalds (ohne 
Nemphetal, Merzhäuser Teiche, Sand-
steinbruch am Hollenberg) auf 480 Hek-
tar (Nitsche & Nitsche 2009; Natu-
reg Viewer, o. J.; siehe auch Tab. 1).
Die Erweiterung der Schutzgebiete kann 
als logische Konsequenz der Wiederver-
nässungsbemühungen des Forstamts der 
letzten Jahre betrachtet werden. Sie er-
möglicht nun, die Biotoppflege einheit-
licher zu organisieren und noch weitere 
Wiedervernässungen anzugehen.

Für den Erhalt der Moore im Klimawan-
del kommt auch den Wassereinzugsge-
bieten eine wichtige Bedeutung zu. Nur 
eine Erhöhung der Versickerung durch 
Waldumbau zu Laubholz kann die ver-
schlechterte klimatische Wasserbilanz 
ausgleichen. Die Einzugsgebiete der 
Moore im Burgwald bleiben Wirtschafts-
wald, für den jedoch im Forstlichen Mo-
dellbetrieb Klimaschutz Plus ein schritt-
weiser Umbau zu Laubholz vorgesehen 
ist. Das wird auch in der Verordnung 
vom NSG Lippersbach (Regierungs-
präsidium Giessen 2024) in §2 auf 

Seite 164 erwähnt: „Ferner sollen die an-
grenzenden Waldbestände in den Was-
sereinzugsgebieten langfristig zu Laub-
mischwäldern entwickelt werden“.

Erweiterungsgebiete

•  Das neue NSG Lippersbachtal umfasst 
drei bemerkenswerte Moorbereiche in 
seinen oberen Talverästelungen, dar-
unter das Müllerssohl mit hoher Torf-
mächtigkeit und seltenen Moosarten 
(Abb. 2). Sol bzw. Sohl ist ein altes 

Abb. 1: Erweiterung der Naturschutzgebiete im Zentrum des Burgwalds (Karte: P. Küchler)
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amt und Aktionsgemeinschaft. Die Er-
weiterungsflächen enthalten an vielen 
Stellen gefährdete Moorarten wie z. B. 
das Schmalblättrige Wollgras (Eriopho-
rum angustifolium) und die Gewöhnli-
che Moosbeere (Vaccinium oxycoccos).

•  Das NSG im Krämersgrund umfasste 
bereits alle dortigen Moorbereiche, 

Wort für Sumpf. Im weiteren Talgrund 
ist eine Kette von Biotopteichen integ-
riert.

•  Eine aufgelassene und dem Natur-
schutz gewidmete Teichanlage bildet 
die Erweiterung des ältesten NSG 
Christenberg.

•  Im Christenberger Talgrund kam der 
untere Talgrund mit seinen bedeuten-
den Mooren und einem Erlensumpf 
mit Sumpfcalla-Bestand hinzu. Außer-
dem Moorbereiche an den Hängen im 
Südosten, die auch einen Moosbeer-
Wuchsort mit einbringen.

•  Die Naturschutzgebiete Diebskeller 
und Nebeler Hintersprung sind nun 
über das Hungertal zu einem NSG 
verbunden und um weitere Moore und 
Wollgras-Standorte in Verästelungen 
des Nebeler Hintersprungs erweitert. 
Sie bilden gemeinsam den Ursprung 
des Baches Wetschaft.

•  Das NSG Franzosenwiesen/Rotes 
Wasser erfuhr Erweiterungen nach vie-
len Seiten. Integriert wurde das bisher 
ungeschützte Quellgebiet des Roten 
Wassers mit mehreren schmalen Moor-
rinnen und Quellmooren (Abb. 3). Im 
Süden und Norden der Franzosenwie-
sen kamen zahlreiche vermoorte Täler 
und Einzelmoore hinzu; darunter auch 
Wiedervernässungsprojekte von Forst-

wurde aber um eine orchideenreiche 
Sumpfwiese erweitert.

•  Ins NSG Langer Grund bei Schön-
stadt ist nun das Seitental Hemmerich 
(auch Himmerich geschrieben) einbe-
zogen, was ein artenreiches Moor mit 
Teilen seines Wassereinzugsgebietes 
umfasst (siehe auch Abb. 4).

Abb. 2: Im neuen NSG Lippersbachtal liegt das 0,7 ha große Müllerssohl, das mit 
seinen 1,5 Metern Torfmächtigkeit und den Wasseraustritten ein für den Burgwald 
herausragendes Moor ist. (Foto: P. Küchler)

Abb. 3: Dieses kleine Quellmoor wurde als Exklave mit in das NSG Franzosenwiesen/Rotes Wasser aufgenommen. 
Es liegt versteckt im Wald im Umfeld des Quellgebiets des Roten Wassers. (Foto: P. Küchler)
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Rechtliches Verfahren der  
Erweiterung und Neuaus-
weisung

Die Erweiterung und Neuausweisung er-
folgte aufgrund des Antrags der Aktions-
gemeinschaft „Rettet den Burgwald“ als 
ehrenamtlicher Naturschutzverein, der 
auch ein Fachgutachten mit Abgren-
zungsvorschlag lieferte. Dabei konnten 
die „Alt“-Naturschutzgebiete von Amts-
wegen erweitert werden. Dies sind Chris-
tenberger Talgrund, Christenberg, Fran-
zosenwiesen/Rotes Wasser, Langer 
Grund bei Schönstadt, Krämersgrund/
Konventswiesen, Diebskeller und Ne-
beler Hintersprung (letzteres ist auf-
grund einer Moorverbindung aus den 
beiden vorher geschützten Teilgebieten 
zusammengelegt worden). Rechtliche 
Grundlage für die Erweiterungen stellte 
neben dem Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) seinerzeit noch das Hessi-
sche Ausführungsgesetz zum Bundesna-
turschutzgesetz (HAGBNatSchG) dar.
Mit dem neuen Hessischen Naturschutz-
gesetz (HeNatG) änderten sich ab dem 
8. Juni 2023 die Ausweisungsmodalitä-
ten, was das gänzlich neu ausgewiesene 
Naturschutzgebiet Lippersbachtal betraf. 
Die Ausweisung erfolgte hier explizit 
aufgrund des Antrags des ehrenamtli-
chen Naturschutzvereins. Die Schutzge-
bietsverordnung erschien am 29. Januar 
2024 im Staatsanzeiger des Landes Hes-
sens und trat somit einen Tag später am 
30. Januar 2024 in Kraft.
Das Ausweisungsverfahren erfolgte expli-
zit auf Grundlage der §§ 22 Abs. 2 und 
23 BNatSchG in Verbindung mit den §§ 
21 und 22 HeNatG. Demnach wurden 
alle betroffenen Träger öffentlicher Be-
lange sowie Eigentümer der Flächen mit 
einer Frist von vier Wochen angehört, 
sodass innerhalb dieses Zeitraums die 
Möglichkeit zur Abgabe einer Stellung-
nahme bestand. Aufgrund der Besonder-
heit, dass sich das Gebiet bereits vollstän-
dig im Eigentum des Landes Hessen – 
Forstverwaltung – befand, konnte von 
einer Veröffentlichung der Ausweisungs-
unterlagen bei den Unteren Naturschutz-
behörden gem. § 22 Abs. 6 Nr. 2 He-
NatG abgesehen werden.
Insgesamt sind alle Naturschutzgebiete 
durch amtliche Beschilderungen an den 
Schutzgebietsaußengrenzen entspre-

chend gekennzeichnet. Verantwortlich 
für das örtliche Gebietsmanagement der 
Naturschutzgebiete ist das Forstamt 
Burgwald.
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Abb. 4: Das in Hessen stark gefährdete Sphagnum subnitens (Glanz-Torfmoos; in der 
Bildmitte, bunt) gedeiht an zwei Standorten in der Erweiterungsfläche des NSG 
Langer Grund. (Foto: P. Küchler)


